
1

1

1

1

1

521 

Gesetz- und Verordnungsblatt

für das Land Brandenburg 

Teil II – Verordnungen 

Nummer 1612. Jahrgang Potsdam, den 14. September 2001 

Datum Inhalt Seite 

2. 8. 2001 Verordnung über die Aufhebung von Wasserschutzgebieten 
für Wasserwerke im Landkreis Oder-Spree .......................................................................... 522 

2. 8. 2001 Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes 
für das Wasserwerk Eichwalde ............................................................................................. 522 

2. 8. 2001 Erste Verordnung zur Änderung 
der Baugesetzbuchzuständigkeitsverordnung ...................................................................... 530 

7. 8. 2001 Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet „Elsteraue“ ..................................................................... 530 

7. 8. 2001 Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet „Norduckermärkische Seenlandschaft“ ......................... 534 

14. 8. 2001 Bekanntmachung von Sitz und Bezirk des Landesbauamtes Bernau ................................... 539 

15. 8. 2001 Verordnung zur Änderung der Ersatzschulgenehmigungsverordnung ................................. 539 



522 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 16 vom 14. September 2001 

Verordnung über die Aufhebung von 
Wasserschutzgebieten für Wasserwerke 

im Landkreis Oder-Spree 

Vom 2. August 2001 

Auf Grund des § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaus
haltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. No
vember 1996 (BGBl. I S. 1695) in Verbindung mit § 15 Abs. 1 
des Brandenburgischen Wassergesetzes vom 13. Juli 1994 
(GVBl. I S. 302) verordnet die Landesregierung: 

§ 1 

(1) Das auf der Grundlage des Landeskulturgesetzes vom 
14. Mai 1970 (GBl. I Nr. 12 S. 67), des Wassergesetzes vom 
17. April 1963 (GBl. I Nr. 5 S. 77) und der Verordnung über die 
Festlegung von Schutzgebieten für die Wasserentnahme aus 
dem Grund- und Oberflächenwasser zur Trinkwassergewin
nung vom 11. Juli 1974 (GBl. I Nr. 37 S. 349) mit Beschluss 
Nr. 49-17/82 vom 24. Februar 1982 des Kreistages Eisenhüt
tenstadt (Land) für das Wasserwerk Grunow festgesetzte Was
serschutzgebiet wird hiermit aufgehoben. 

(2) Folgende, auf der Grundlage des Wassergesetzes vom 2. Ju
li 1982 (GBl. I Nr. 26 S. 467) und der Dritten Durchführungs
verordnung zum Wassergesetz - Schutzgebiete und Vorbehalts
gebiete - vom 2. Juli 1982 (GBl. I Nr. 26 S. 487) festgesetzte 
Wasserschutzgebiete werden hiermit aufgehoben: 

1.	 die mit Beschluss Nr. 123/23/83 vom 2. März 1983 des 
Kreistages Fürstenwalde (Spree) festgesetzten Wasser
schutzgebiete für die Wasserwerke Alt Madlitz, Brauns
dorf OT Göllmitz, Gölsdorf, Markgrafpieske OT Neu-
Waltersdorf, Petersdorf/Briesen, Pillgram, Reichenwalde, 
Tempelberg, LPG „Einheit“ Demnitz und Sportschule 
Kienbaum, 

2.	 die mit Beschluss Nr. 49/7/85 vom 26. Juni 1985 des Kreis
tages Fürstenwalde (Spree) festgesetzten Wasserschutzge
biete für die Trinkwassergewinnungsanlagen Markgrafpies
ke OT Lebbin und Fürstenwalde „Alter Postweg“, 

3.	 die mit Beschluss Nr. 09/36/85 vom 21. August 1985 des 
Kreistages Beeskow festgesetzten Wasserschutzgebiete für 
die Wasserwerke Merz, Krügersdorf, Schadow, Ahrensdorf 
OT Behrensdorf und Schwerin. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 2. August 2001 

Die Landesregierung 
des Landes Brandenburg 

Der Ministerpräsident 

Manfred Stolpe 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 

Verordnung zur Festsetzung 
des Wasserschutzgebietes für das 

Wasserwerk Eichwalde 

Vom 2. August 2001 

Auf Grund des § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaus
haltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. No
vember 1996 (BGBl. I S. 1695) in Verbindung mit § 15 Abs. 1 
und 2 des Brandenburgischen Wassergesetzes vom 13. Juli 1994 
(GVBl. I S. 302) verordnet die Landesregierung: 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung wird zum 
Schutz des Grundwassers im Einzugsgebiet des Wasserwerkes 
Eichwalde das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet 
festgesetzt. Begünstigter im Sinne des § 16 Abs. 1 des Branden
burgischen Wassergesetzes ist der Märkische Abwasser- und 
Wasserzweckverband. Für dieses Gebiet werden die Schutzbe
stimmungen nach den §§ 3 bis 7 erlassen. 

(2) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in den Fassungsbe
reich (Zone I), in die engere Schutzzone (Zone II) und in die 
weitere Schutzzone (Zone III). Die Zone III unterteilt sich in die 
Zone III A und die Zone III B. 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

(1) Die Grenzen der Zonen I, II, III A und III B sind in der Anla
ge 1 zu dieser Verordnung beschrieben. 
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(2) Die Grenzen des Wasserschutzgebietes und der einzelnen 
Zonen sind in der Übersichtskarte in der Anlage 2 zu dieser Ver
ordnung dargestellt. Für die genaue Grenzziehung sind die Kar
ten maßgebend, die gemäß § 15 Abs. 2 des Brandenburgischen 
Wassergesetzes bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises 
Dahme-Spreewald und den Gemeindeverwaltungen Eichwalde, 
Schulzendorf, Zeuthen sowie beim Amt Schönefeld hinterlegt 
sind und dort während der Dienststunden von jedermann kos
tenlos eingesehen werden können. 

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im 
Wasserschutzgebiet gelegenen Grundstücke berühren die fest
gesetzten Grenzen der Zonen nicht. 

§ 3 
Schutzbestimmungen 

Die Schutzbestimmungen für die Zone III B gelten auch für die 
Zone III A, die Zone II und die Zone I. Die Schutzbestimmun
gen für die Zone III A gelten auch für die Zone II und die Zone I. 
Die Schutzbestimmungen für die Zone II gelten auch für die Zo
ne I. Die allgemeinen Vorschriften zum Schutz der Gewässer 
bleiben unberührt. 

§ 4 
Schutz der Zone III B 

In der weiteren Schutzzone III B sind verboten: 

1.	 das Düngen mit Gülle, Jauche, Festmist, Silagesickersaft 
und sonstigen organischen und mineralischen Stickstoff
düngern, ausgenommen Pflanzenkompost, 

a) wenn die Stickstoffdüngung nicht in zeit- und bedarfs
gerechten Gaben erfolgt, 

b) auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar folgenden 
Zwischen- oder Hauptfruchtanbau, 

c) auf Dauergrünland und auf Ackerland vom 15. Novem
ber bis 15. Januar,


d) auf Brachland,

e) auf gefrorenen oder schneebedeckten Böden,


2.	 das Lagern und Ausbringen von Fäkalschlamm und Klär
schlamm, 

3.	 das Errichten oder Erweitern von Dungstätten, ausgenom
men mit dichtem Jauchebehälter in monolithischer Bau
weise, der, sofern sein Fassungsvermögen 30 Kubikmeter 
übersteigt, eine Leckerkennung zulässt, 

4.	 das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Gülle, ausgenommen Behälter, die eine Leck
erkennung zulassen und mit Sammeleinrichtungen ausgerüs
tet sind, deren Dichtheit vor Inbetriebnahme nachgewiesen 
und wiederkehrend alle fünf Jahre überprüft wird, 

5.	 die Lagerung von organischem und mineralischem Stick
stoffdünger im Freien, wenn die Lagerungsdauer 60 Tage 
überschreitet oder ohne dichte Abdeckung erfolgt, 

6.	 das Errichten oder Erweitern von ortsfesten Anlagen zur 
Gärfutterzubereitung, ausgenommen Anlagen mit dichtem 
abgedeckten Silosickersaft-Auffangbehälter in monolithi
scher Bauweise, wenn dieser eine Leckerkennung zulässt, 
und ausgenommen Anlagen mit Ableitung in Jauche- oder 
Güllebehälter, wenn die Dichtheit der Leitungen vor Inbe
triebnahme nachgewiesen und wiederkehrend alle fünf Jah
re überprüft wird, 

7.	 die Gärfutterzubereitung in ortsveränderlichen Anlagen, 
ausgenommen Ballensilage im Wickelverfahren, 

8.	 das Errichten oder Betreiben von Stallungen für Tierbestän
de, wenn die ordnungsgemäße Entsorgung nicht gewährleis
tet ist oder dadurch im Wasserschutzgebiet je Hektar eine 
Flächenbelastung von 1,4 Dungeinheiten entsprechend An
lage 3 Nr. 1 überschritten wird, 

9.	 die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, sofern keine 
schlagbezogenen Aufzeichnungen über den Einsatz vorge
nommen werden, 

10. die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aus Luftfahr
zeugen, zur Bodenentseuchung oder in einem Abstand von 
weniger als 10 Meter zu oberirdischen Gewässern, 

11. die Beregnung landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutz
ter Flächen, wenn die Beregnungshöhe 15 Millimeter pro 
Tag oder 45 Millimeter pro Woche überschreitet, 

12. die Umwidmung von Dauergrünland entsprechend Anlage 3 
Nr. 2, 

13. offener Ackerboden entsprechend Anlage 3 Nr. 3, 

14. Aufschlüsse der Erdoberfläche, selbst wenn das Grundwas
ser nicht aufgedeckt wird, wie z. B. das Errichten oder Er
weitern von Fischteichen, Kies-, Sand- und Tongruben, so
wie deren Wiederverfüllung, wenn die Schutzfunktion der 
Deckschichten hierdurch wesentlich gemindert wird, 

15. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zur Gewinnung 
von Erdwärme, ausgenommen Anlagen mit geschlossenem 
System, 

16. Rohrleitungsanlagen für wassergefährdende Stoffe im Sin
ne des § 19a Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes, 

17. die unterirdische behälterlose Lagerung (Untergrundspei
cherung) von wassergefährdenden Stoffen im Sinne des 
§ 19g Abs. 5 des Wasserhaushaltsgesetzes, 

18. das Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfall und berg
baulichen Rückständen, ausgenommen die vorübergehende 
Lagerung in dichten Behältern und die Kompostierung aus 
dem Haushalt stammender Abfälle zur Verwertung im eige
nen Hausgarten, 

19. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Lagern, Ab
füllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln und Verwenden 
radioaktiven Materials, ausgenommen für medizinische An
wendung und Mess-, Prüf- und Regeltechnik, 



524 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil II – Nr. 16 vom 14. September 2001 

20. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Lagern, Ab
füllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln und Verwenden 
nicht oder nur schwer abbaubarer wassergefährdender Stof
fe wie Raffinerien, Metallhütten, chemische Fabriken oder 
Chemikalienlager, 

21. das Errichten oder Erweitern von Wärmekraftwerken, so
fern sie nicht gasbetrieben sind, 

22. das Errichten oder Erweitern von Abwasserbehandlungsan
lagen, ausgenommen die Sanierung bestehender Abwasser
behandlungsanlagen im Sinne des Gewässerschutzes, 

23. das Errichten oder Erweitern von Trockenaborten, ausge
nommen Anlagen mit dichtem Behälter, 

24. das Ausbringen von Abwasser, 

25. das Versickern oder Versenken von Abwasser, ausgenom
men unbelastetes Kühlwasser, nicht schädlich verunreinig
tes Niederschlagswasser und das oberflächige großflächige 
Versickern des auf vorhandenen Straßen und Wegen anfal
lenden Niederschlagswassers über die belebte Bodenzone, 

26. das Errichten oder Erweitern von Straßen und sonstigen 
Verkehrsflächen, sofern nicht die Richtlinien für die Anlage 
von Straßen in Wassergewinnungsgebieten in der jeweils 
geltenden Fassung beachtet werden, 

27. das Errichten oder Erweitern von Rangier- und Güterbahn
höfen, 

28. das Verwenden wassergefährdender, auslaug- oder aus
waschbarer Materialien (z. B. Schlacke, Bauschutt, Teer, 
Imprägniermittel) zum Straßen-, Wege-, Eisenbahn- und 
Wasserbau, sofern nicht die Regeln der Länderarbeitsge
meinschaft Abfall zu den „Anforderungen an die stoffliche 
Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen“ ein
gehalten werden, 

29. das Einrichten oder Erweitern von öffentlichen Freibädern 
und Zeltplätzen sowie Camping aller Art, ausgenommen 
Einrichtungen mit ordnungsgemäßer Abwasserentsorgung, 

30. das Errichten oder Erweitern von Sportanlagen, ausgenom
men Anlagen mit ordnungsgemäßer Abwasserentsorgung, 

31. das Errichten von Tontaubenschießanlagen, 

32. das Errichten von Golfanlagen, 

33. das Errichten von Flugplätzen, einschließlich Sicherheits
flächen, 

34. das Errichten oder Erweitern von militärischen Anlagen und 
Übungsplätzen, 

35. das Durchführen von militärischen Übungen, ausgenom
men das Durchfahren auf klassifizierten Straßen, 

36. Bergbau einschließlich Erdöl- und Erdgasgewinnung, 

37. das Durchführen von Sprengungen, sofern die Gefahr be
steht, dass dabei das Grundwasser angeschnitten wird. 

§ 5 
Schutz der Zone III A 

In der weiteren Schutzzone III A sind verboten: 

1.	 Erdaufschlüsse im Sinne des § 56 Abs. 1 des Brandenburgi
schen Wassergesetzes, selbst wenn Grundwasser nicht auf
gedeckt wird, ausgenommen das Verlegen von Ver- und Ent
sorgungsleitungen und die Herstellung von Baugruben und 
Bohrungen, 

2.	 das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Lagern, Ab
füllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln oder Verwenden 
von wassergefährdenden Stoffen im Sinne des § 19g des 
Wasserhaushaltsgesetzes, ausgenommen Anlagen der Ge
fährdungsstufe A und B und oberirdische Anlagen der Ge
fährdungsstufe C gemäß § 6 Abs. 3 der Verordnung über An
lagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und 
über Fachbetriebe, wenn diese Anlagen doppelwandig aus
geführt und mit einem Leckanzeigegerät oder mit einem 
Auffangraum ausgerüstet sind, der das maximal in der Anla
ge vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufneh
men kann, 

3.	 das Errichten oder Erweitern von Regen- und Mischwasser
entlastungsbauwerken, 

4.	 das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Durchleiten 
oder Ableiten von Abwasser, ausgenommen Anlagen, die 
den Richtlinien für die Anlage von Straßen in Wassergewin
nungsgebieten entsprechen und Entwässerungsanlagen, de
ren Dichtheit vor Inbetriebnahme durch Druckprobe nach
gewiesen und wiederkehrend alle fünf Jahre durch geeigne
te Verfahren überprüft wird, 

5.	 das Einleiten von Abwasser - mit Ausnahme von unbelaste
tem Niederschlagswasser in Oberflächengewässer - sofern 
das Gewässer anschließend die Zone II durchfließt, 

6.	 das Errichten oder Erweitern von Eisenbahnanlagen, 

7.	 das Abhalten von Märkten, Volksfesten und Großveranstal
tungen außerhalb der dafür vorgesehenen Anlagen, 

8.	 das Durchführen von Motorsportveranstaltungen, 

9.	 das Errichten oder Erweitern von Friedhöfen. 

§ 6 
Schutz der Zone II 

In der engeren Schutzzone sind verboten: 

1.	 das Düngen mit Gülle, Jauche oder Festmist und sonstigen 
organischen Düngern, 
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2.	 die Lagerung von organischem und mineralischem Stick
stoffdünger, 

3.	 die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, 

4.	 das Errichten, Erweitern oder Erneuern von Anlagen zur Ei
genwasserversorgung, 

5.	 die Errichtung oder Erweiterung von Anlagen zur Gewin
nung von Erdwärme, 

6.	 das Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender 
Stoffe im Sinne des § 19g Abs. 5 des Wasserhaushaltsgeset
zes, eingeschlossen Pflanzenschutzmittel, 

7.	 der Transport wassergefährdender Stoffe in Tankbehältern 
oder Gebinden, ausgenommen Gefährdungsstufe A gemäß 
§ 6 Abs. 3 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, 

8.	 das Behandeln, Lagern oder Ablagern von Abfall im Sinne 
der Abfallgesetze und bergbaulicher Rückstände, 

9.	 das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Lagern, Ab
füllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln oder Verwenden 
wassergefährdender Stoffe im Sinne des § 19g des Wasser
haushaltsgesetzes, wie z. B. Ölheizungsanlagen, 

10. der Transport radioaktiver Materialien, 

11. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Lagern, Ab
füllen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln und Verwenden 
radioaktiven Materials, 

12. das Errichten von Transformatoren und Stromleitungen mit 
flüssigen wassergefährdenden Kühl- und Isoliermitteln, 

13. das Errichten oder Erweitern von Trockenaborten, 

14. das Versickern oder Versenken von Abwasser, ausgenom
men das großflächige Versickern des auf vorhandenen Stra
ßen und Wegen und des auf Dachflächen anfallenden nicht 
schädlich verunreinigten Niederschlagswassers über die be
lebte Bodenzone, 

15. das Errichten oder Erweitern von Anlagen zum Durchleiten 
oder Ableiten von Abwasser, ausgenommen Anlagen, die 
den Richtlinien für die Anlage von Straßen in Wassergewin
nungsgebieten entsprechen und Anlagen, die zur Entsor
gung vorhandener Anwesen dienen und wenn die Entwässe
rungsanlagen den in § 5 Nr. 4 genannten Anforderungen ge
nügen, 

16. das Einleiten von Abwasser, mit Ausnahme von unbelaste
tem Niederschlagswasser, in Oberflächengewässer, 

17. das Errichten oder Erweitern von Straßen, Bahnlinien, 
Wegen und sonstigen Verkehrsflächen, ausgenommen Wege 
mit großflächigem Versickern nicht schädlich verunreinig
ten Niederschlagswassers, 

18. das Einrichten oder Erweitern von öffentlichen Freibädern 
und Zeltplätzen sowie Camping aller Art, wie z. B. das Auf
stellen von Zelten und Wohnwagen, 

19. das Errichten oder Erweitern von Sportanlagen, 

20. das Abhalten oder Durchführen von Sportveranstaltungen, 
Märkten, Volksfesten und Großveranstaltungen, 

21. das Errichten oder Erweitern von Baustelleneinrichtungen 
und Baustofflagern, 

22. das Durchführen von unterirdischen Sprengungen, 

23. das Durchführen von Bohrungen, ausgenommen Maßnah
men zur Abwehr von Gefahren für das Grundwasser unter 
Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen zum Grundwasser
schutz, 

24. das Errichten oder Erweitern von baulichen Anlagen, ausge
nommen Veränderungen in Gebäuden und Instandsetzungs
arbeiten. 

§ 7 
Schutz der Zone I 

Im Fassungsbereich sind verboten: 

1.	 das Betreten oder Befahren, 

2.	 land-, forst- oder gartenbauliche Nutzung, 

3.	 Veränderungen und Aufschlüsse der Erdoberfläche. 

§ 8 
Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung 

Die Verbote des § 4 Nr. 25, des § 5 Nr. 1 und 2, des § 6 Nr. 14, 
15, 21, 23 und 24 sowie des § 7 Nr. 1 und 3 gelten nicht für 
Handlungen zur öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese 
Verordnung geschützt ist. 

§ 9 
Befreiungen 

(1) Die untere Wasserbehörde kann auf Antrag von den Verboten 
der §§ 3, 4, 5, 6 und 7 Befreiung erteilen, wenn 

a)	 das Wohl der Allgemeinheit die Befreiung vom Verbot er
fordert oder 

b)	 das Verbot im Einzelfall zu einer offenbar unbeabsichtigten 
Härte führen würde und das Gemeinwohl sowie Belange des 
Gewässerschutzes im Sinne dieser Verordnung der Befrei
ung vom Verbot nicht entgegenstehen. 

(2) Die Befreiung ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen 
und Auflagen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 
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(3) Im Falle des Widerrufs kann die untere Wasserbehörde vom 
Grundstückseigentümer verlangen, dass der frühere Zustand 
wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, 
insbesondere der Schutz der Wasserversorgung, erfordert. 

§ 10 
Sicherung und Kennzeichnung des Wasserschutzgebietes 

(1) Die Zone I ist vom Begünstigten auf Anordnung der unteren 
Wasserbehörde gegen unbefugtes Betreten, z. B. durch eine 
Umzäunung, zu sichern. 

(2) Das Wasserschutzgebiet ist vom Begünstigten auf Anord
nung der unteren Wasserbehörde durch eine entsprechende Be
schilderung ausreichend zu kennzeichnen. 

(3) Die untere Wasserbehörde kann anordnen, dass der Begüns
tigte das Aufstellen der Verbotszeichen 269 oder Richtzei
chen 354 der Straßenverkehrs-Ordnung an den dafür in Betracht 
kommenden Straßen und Wegen bei der zuständigen Straßen
verkehrsbehörde zu beantragen hat. 

§ 11 
Duldungspflichten 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstü
cken im Wasserschutzgebiet haben die wasserbehördliche Über
wachung des Wasserschutzgebietes, insbesondere hinsichtlich 
der Befolgung der Vorschriften dieser Verordnung und der nach 
ihr getroffenen Anordnungen, sowie das Beobachten der Ge
wässer und des Bodens zu dulden. 

(2) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstü
cken innerhalb des Schutzgebietes haben die Beseitigung oder 
Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errich
tung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote der §§ 3, 4, 5, 
6 und 7 fallen, auf Anordnung der unteren Wasserbehörde gegen 
Entschädigung zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen 
Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen 
oder zu ändern. 

(3) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstü
cken im Wasserschutzgebiet sind darüber hinaus auf Anordnung 
der unteren Wasserbehörde verpflichtet: 

1.	 das Errichten, Betreiben und Unterhalten von Einrichtun
gen zur Sicherung der Zone I gegen unbefugtes Betreten, 

2.	 das Aufstellen, das Unterhalten oder das Beseitigen von 
Hinweis-, Warn-, Gebots- und Verbotszeichen, 

3.	 das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete der zustän
digen Behörden zum Beobachten, Messen und Untersuchen 
des Grundwassers und zur Entnahme von Boden- und Vege
tationsproben sowie 

4.	 das Anlegen und Betreiben von Grundwasserbeobachtungs
brunnen 

zu dulden. 

(4) Die Anordnung gemäß den Absätzen 2 und 3 erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid gegenüber den betroffenen Eigentümern 
oder Nutzungsberechtigten. Soweit bergrechtliche Belange be
rührt sind, ergeht die Entscheidung im Benehmen mit dem zu
ständigen Bergamt. 

§ 12 
Entschädigung und Ausgleich 

Entschädigung und Ausgleich sind nach Maßgabe des § 16 
Abs. 2, 3 und 4 des Brandenburgischen Wassergesetzes zu leisten. 

§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 41 Abs. 2 Nr. 2 des Wasser
haushaltsgesetzes und des § 145 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe b des 
Brandenburgischen Wassergesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig eine nach den §§ 3, 4, 5, 6 und 7  verbotene 
Handlung ohne eine Befreiung gemäß § 9 vornimmt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
100 000 Deutsche Mark geahndet werden. 

§ 14 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig wird das mit Beschluss Nr. 5-20/74 vom 17. Januar 
1974 des Kreistages Königs Wusterhausen festgesetzte Wasser
schutzgebiet für das Wasserwerk Eichwalde aufgehoben. 

Potsdam, den 2. August 2001 

Die Landesregierung 
des Landes Brandenburg 

Der Ministerpräsident 

Manfred Stolpe 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Anlage 1 

Abgrenzung der Schutzzonen 

1. Fassungsbereich (Zone I) 

Die Grenze der Zone I verläuft als Kreis mit einem Radius von 
10 m um den Brunnenstandort als Mittelpunkt. 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Brunnen aufgeführt, 
die die Ausgangspunkte der vorstehenden Beschreibung der Zo
ne I bilden. Die Angabe der Brunnenkoordinaten erfolgt im 
Koordinatensystem 40/83 Gauß-Krüger-Bessel. 

Brunnen-Nr. Hochwert Rechtswert 

01/90 58 05 937 46 11 476 
02/83 58 05 986 46 11 446 
03/89 58 05 953 46 11 407 
04/81 58 05 987 46 11 412 
05/83 58 05 905 46 11 466 
06/82 58 05 890 46 11 440 
07/83 58 05 881 46 11 407 
08/82 58 05 874 46 11 383 
09/90 58 05 865 46 11 351 

Die Brunnen befinden sich im Landkreis Dahme-Spreewald, 
im Norden der Gemeinde Eichwalde. Die Brunnen Nr. 02/83, 
03/89 und 04/81 befinden sich direkt auf dem Wasserwerksge
lände am westlichen Ende der Schmöckwitzer Straße. Die Brun
nen Nr. 01/90, 05/83, 06/82, 07/83, 08/82 und 09/90 befinden 
sich auf der gegenüberliegenden Seite der Schmöckwitzer Stra
ße, auf dem Gelände zwischen der Schmöckwitzer Straße und 
der Straße „Am Wasserwerk“. 

2. Engere Schutzzone (Zone II) 

Die Beschreibung der Grenze der Zone II erfolgt im Uhrzeiger
sinn und beginnt im Landkreis Dahme-Spreewald, im Ort Eich
walde, am Schnittpunkt der Zeuthener Straße mit der Landes
grenze der Länder Brandenburg und Berlin (Zeuthener 
Straße/Ecke Lindenstraße). Die im Folgenden genannten Stra
ßenstrecken sind selbst nicht Bestandteil der Zone II. 

Beginnend in der Flur 6, am Schnittpunkt der Zeuthener Straße 
mit der Landesgrenze der Länder Brandenburg und Berlin (Zeu
thener Straße/Ecke Lindenstraße) verläuft die Grenze der Zone II 
ca. 70 m in südwestlicher Richtung entlang der südöstlichen 
Grenzen der Flurstücke 183, 186/1, 187 und 188 bis zum Flur
stück 190, von dort entlang der nordöstlichen Grenze des Flur
stückes 190 bis zum Flurstück 176, von dort entlang der südöst
lichen Grenze des Flurstückes 176 bis zum Flurstück 175, von 
dort entlang der nördlichen Grenze des Flurstückes 175 bis zur 
Elisabethstraße, von dort entlang einer gedachten geraden Linie 
quer über die Elisabethstraße bis zur nordöstlichen Ecke des 
Flurstückes 171, von dort entlang der nördlichen Grenzen der 
Flurstücke 171, 166, 164, 160, 159 und 155 bis zur nordwest
lichen Ecke des Flurstückes 155, von dort entlang der westlichen 
Grenze des Flurstückes 155 bis zur Schmöckwitzer Straße, von 
dort in westlicher Richtung entlang der Schmöckwitzer Straße 
bis zur Maxim-Gorki-Straße, von dort entlang der Maxim-Gor-
ki-Straße ca. 120 m in südlicher Richtung bis zur südöstlichen 

Ecke des Flurstückes 74, von dort entlang der südöstlichen Gren
ze des Flurstückes 74 bis zum Flurstück 71, von dort entlang der 
nordöstlichen Grenze des Flurstückes 71 bis zur südöstlichen 
Ecke des Flurstückes 71, von dort entlang der südöstlichen Gren
ze des Flurstückes 71 bis zur Hermannstraße, von dort entlang ei
ner gedachten geraden, die Hermannstraße rechtwinklig schnei
denden Linie bis zur nordöstlichen Grenze des Flurstückes 24, 
von dort entlang der nordöstlichen Grenze des Flurstückes 24 bis 
zur südöstlichen Ecke des Flurstückes 24, von dort entlang der 
südöstlichen Grenze des Flurstückes 24 bis zur südöstlichen 
Ecke des Flurstückes 9, von dort entlang der südlichen Grenze 
des Flurstückes 9 bis zur Egonstraße, von dort quer über die 
Egonstraße bis zur südöstlichen Ecke des Flurstückes 215 (hier 
Wechsel in die Flur 5), von dort entlang der südlichen Grenze des 
Flurstückes 215 bis zur östlichen Grenze des Flurstückes 237, 
von dort entlang der östlichen Grenze bis zur nordöstlichen 
Ecke des Flurstückes 237, von dort entlang der nördlichen Gren
ze des Flurstückes 237 bis zur Lotharstraße, von dort in nörd
licher Richtung entlang der Lotharstraße bis zur Schmöckwitzer 
Straße, von dort entlang einer gedachten geraden Linie in nord
westlicher Richtung quer über die Schmöckwitzer Straße bis zur 
südlichen Ecke des Flurstückes 75, von dort entlang der süd
westlichen Grenze des Flurstückes 75 bis zur südwestlichen E
cke des Flurstückes 72, von dort entlang der nordwestlichen 
Grenze des Flurstückes 72 bis zur Beethovenstraße, von dort ent
lang einer gedachten geraden Linie in nordöstlicher Richtung 
quer über die Beethovenstraße bis zur südwestlichen Ecke des 
Flurstückes 182, von dort entlang der nordwestlichen Grenze des 
Flurstückes 182 bis zur südlichen Ecke des Flurstückes 176/1, 
von dort entlang der südwestlichen Grenze des Flurstückes 176/1 
bis zur südlichen Ecke des Flurstückes 176/2, von dort entlang der 
südwestlichen Grenze des Flurstückes 176/2 bis zur westlichen 
Ecke des Flurstückes 176/2, von dort entlang der nordwestlichen 
Grenze des Flurstückes 176/2 bis zur nördlichen Ecke des 
Flurstückes 176/2, von dort entlang der nordöstlichen Grenze des 
Flurstückes 173 bis zur nördlichen Ecke des Flurstückes 173, von 
dort entlang einer gedachten geraden Linie im rechten Winkel 
quer über die Grenzstraße bis zur Landesgrenze der Länder Ber
lin und Brandenburg, von dort entlang der Landesgrenze in öst
licher Richtung bis zum Schnittpunkt der Landesgrenze mit der 
Zeuthener Straße, dem Ausgangspunkt der Beschreibung der Zo
ne II. 

3. Weitere Schutzzone (Zone III A) 

Die Beschreibung der Grenze der Zone III A erfolgt im Uhrzei
gersinn und beginnt im Landkreis Dahme-Spreewald, im Ort 
Eichwalde, am Schnittpunkt der Landesgrenze der Länder 
Brandenburg und Berlin mit dem linken Ufer der Dahme. Die 
im Folgenden genannten Straßen- und Wegstrecken sind selbst 
nicht Bestandteil der Zone III A. 

Beginnend mit dem Schnittpunkt der Landesgrenze der Länder 
Brandenburg und Berlin mit dem linken Ufer der Dahme ver
läuft die Grenze der Zone III A  ca. 160 m in südlicher Richtung 
entlang dem Ufer der Dahme bis zum östlichen Ende der Frie
denstraße (hier beginnt das Gemeindegebiet von Zeuthen), von 
dort ca. 250 m in südlicher Richtung entlang dem Ufer der Dah
me bis zum östlichen Ende der Havellandstraße, von dort in 
westlicher Richtung entlang der Havellandstraße bis zur Flä
mingstraße, von dort entlang der Flämingstraße bis zur Prignitz
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straße, von dort entlang der Prignitzstraße bis zur Seestraße, von 
dort in südlicher Richtung entlang der Seestraße bis zur Starn
berger Straße, von dort entlang der Starnberger Straße bis zur 
Bayreuther Straße, von dort in nördlicher Richtung entlang der 
Bayreuther Straße bis zur Regensburger Straße, von dort in süd
westlicher Richtung entlang der Regensburger Straße bis zur 
Bamberger Straße, von dort in nördlicher Richtung entlang der 
Bamberger Straße bis zur Friedenstraße (hier beginnt wieder das 
Gemeindegebiet von Eichwalde), von dort in westlicher Rich
tung entlang der Friedenstraße bis zur Puschkinallee, von dort in 
nördlicher Richtung entlang der Puschkinallee bis zur 
Schmöckwitzer Straße, von dort in westlicher Richtung entlang 
der Schmöckwitzer Straße bis zum Weg „Am Plumpengraben“, 
von dort in nördlicher Richtung entlang des Weges „Am Plum
pengraben“ bis zur Bahnhofstraße, von dort in westlicher Rich
tung entlang der Bahnhofstraße bis zur August-Bebel-Allee, von 
dort in nördlicher Richtung entlang der August-Bebel-Allee bis 
zur Stubenrauchstraße, von dort entlang der Stubenrauchstraße 
bis zur Humboldtstraße, von dort in nördlicher Richtung entlang 
der Humboldtstraße bis zur Landesgrenze der Länder Branden
burg und Berlin, von dort nach rechts entlang der Landesgrenze 
bis zum Schnittpunkt der Landesgrenze mit dem linken Ufer der 
Dahme, dem Ausgangspunkt der Beschreibung der Zone III A. 

4. Weitere Schutzzone (Zone III B) 

Die Beschreibung der Grenze der Zone III B erfolgt im Uhrzei
gersinn und beginnt im Landkreis Dahme-Spreewald, im Ort Zeu
then, an der Stelle, wo das östliche Ende der Havellandstraße auf 
das linke Ufer der Dahme trifft. Die im Folgenden genannten Stra
ßen- und Wegstrecken sind selbst nicht Bestandteil der Zone III B. 

Beginnend an der Stelle, wo das östliche Ende der Havelland
straße auf das linke Ufer der Dahme trifft, verläuft die Grenze 
der Zone III B ca. 650 m in südwestlicher Richtung entlang des 
linken Ufers der Dahme bis zu einem Weg, der vom Dahmeufer 
zur Niederlausitzer Straße führt, von dort ca. 50 m in nordwest
licher Richtung entlang dieses Weges bis zur Niederlausitzer 
Straße, von dort nach links entlang der Niederlausitzer Straße 
bis zur Seestraße, von dort in nördlicher Richtung entlang der 
Seestraße bis zur Mittenwalder Straße, von dort entlang der Mit
tenwalder Straße bis zur Würzburger Straße, von dort in süd
licher Richtung entlang der Würzburger Straße bis zur Nürnber
ger Straße, von dort entlang der Nürnberger Straße bis zur Bam
berger Straße, von dort in südlicher Richtung entlang der Bam
berger Straße bis zur Münchener Straße, von dort entlang der 
Münchener Straße bis zur Schillerstraße, von dort ca. 20 m in 
südlicher Richtung entlang der Schillerstraße bis zu einem von 
Westen her einmündenden Weg, von dort in westlicher Richtung 
entlang dieses Weges bis zum Weg „Am Plumpengraben“, von 
dort ca. 90 m in südlicher Richtung und danach ca. 50 m in west
licher Richtung entlang des Weges „Am Plumpengraben“ bis 
zur Kreuzung des Weges mit dem Plumpengraben, von dort in 
Verlängerung der letztgenannten Wegstrecke ca. 70 m in west

licher Richtung entlang einer gedachten geraden Linie bis zur 
Bahnlinie Berlin-Lübben-Cottbus, von dort ca. 180 m in nörd
licher Richtung entlang der Bahnlinie, danach ca. 40 m in west
licher Richtung entlang einer gedachten geraden Linie, die die 
Bahnlinie rechtwinklig überquert bis zum südlichen Ende der 
Heinrich-Heine-Straße, von dort ca. 50 m in nördlicher Rich
tung entlang der Heinrich-Heine-Straße bis zur südöstlichen 
Ecke des Friedhofsgeländes, von dort ca. 180 m in westlicher 
Richtung entlang der Friedhofsgrenze bis zu einem von Nord
west nach Südost verlaufenden Weg, von dort ca. 250 m in nord
westlicher Richtung entlang dieses Weges bis zur Max-Lieber-
mann-Straße, von dort ca. 30 m in nordöstlicher Richtung ent
lang der Max-Liebermann-Straße, danach ca. 60 m in nordwest
licher Richtung entlang der Bebauungsgrenze, danach ca. 320 m 
in südwestlicher Richtung entlang der Bebauungsgrenze bis zu 
einem von Nordwesten her einmündenden Weg (hier beginnt 
das Gemeindegebiet von Zeuthen), von dort entlang dieses We
ges ca. 50 m in nordwestlicher Richtung bis zur Straße „Am 
Zeuthener Winkel“, von dort entlang der Straße „Am Zeuthener 
Winkel“ bis zum Saarlandplatz, von dort entlang der östlichen 
Seite des Saarlandplatzes bis zur Stadionstraße, von dort entlang 
der Stadionstraße bis zum Weg „An der Koppel“, von dort ent
lang des Weges „An der Koppel“ bis zum Weg „Grüne Trift“, 
von dort in nordwestlicher Richtung entlang des Weges „Grüne 
Trift“ bis zur Rudolf-Breitscheid-Straße, von dort in südwest
licher Richtung entlang der Rudolf-Breitscheid-Straße bis zur 
Karl-Liebknecht-Straße, von dort entlang der Karl-Liebknecht-
Straße bis zur Karl-Marx-Straße, von dort in südwestlicher 
Richtung entlang der Karl-Marx-Straße bis zur Spartakusstraße, 
von dort entlang der Spartakusstraße bis zur Jahnstraße, von 
dort in nordöstlicher Richtung entlang der Jahnstraße bis zur 
Buchenallee, von dort entlang der Buchenallee bis zur Wald
straße, von dort in nordöstlicher Richtung entlang der Waldstra
ße bis zur Karl-Liebknecht-Straße, von dort bis zu dem gegenü
ber von der Waldstraße in die Karl-Liebknecht-Straße einmün
denden Weg, von dort ca. 50 m entlang dieses Weges bis zu ei
nem Obstgarten (hier beginnt das Gemeindegebiet von Schul
zendorf), von dort ca. 30 m in südöstlicher Richtung entlang der 
Obstgartengrenze bis zur südlichen Ecke des Obstgartens, von 
dort ca. 80 m in nordöstlicher Richtung entlang der Obstgarten
grenze bis zu einem von Nordost nach Südwest verlaufenden 
Weg, von dort in einer gedachten geradlinigen Verlängerung der 
letztgenannten Strecke ca. 100 m in nordöstlicher Richtung bis 
zum Triftgraben, von dort ca. 410 m in nordöstlicher Richtung 
entlang einer gedachten geraden Linie bis zu einem gedachten 
Punkt mit den Koordinaten h: 58 06 675 r: 46 09 270 auf der 
Landesgrenze der Länder Brandenburg und Berlin, die hier 
durch den Plumpengraben gebildet wird, von dort entlang der 
Landesgrenze ca. 1,2 km in südlicher, danach ca. 750 m in nord
östlicher Richtung bis zur Humboldtstraße in Eichwalde, von dort 
in südlicher, danach östlicher Richtung auf der unter Nummer 3 
beschriebenen Grenze der Zone III A bis zu  der Stelle in Zeuthen, 
wo das östliche Ende der Havellandstraße auf das linke Ufer der 
Dahme trifft, dem Ausgangspunkt der Beschreibung der Zone III B. 
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Anlage 2 

Übersichtskarte 
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Anlage 3 

Begriffsbestimmungen 

1.	 Eine Dungeinheit entspricht 80 kg Stickstoff pro Jahr. Für 
die verschiedenen Tierarten sind die in der Tabelle aufge
führten Umrechnungsfaktoren anzuwenden: 

Tierart Dungeinheiten 
(DE) pro Tier 

Milchkuh, über 2 Jahre 1,0 

Mutterkühe und 
Fleischrinder über 2 Jahre 0,5 

Rinder, 1 bis 2 Jahre 0,7 

Jungvieh bis 1 Jahr 0,3 

Kälber bis 3 Monate 0,11 

Zuchtsau mit Nachzucht 0,33 

Schweine > 20 kg 0,14 

Legehennen 0,01 

Junghennen 0,005 

Masthähnchen 0,0033 

Mastenten, 7 Wochen 0,0066 

sonstiges Mastgeflügel, Mastputen 0,01 

2.	 Unter den Begriff „Dauergrünland“ fallen Grünlandflächen, 
die nach ihren Standortbedingungen nur für Grünlandnut
zung geeignet sind, sowie alle Flächen, auf denen seit min
destens fünf Jahren ununterbrochen und nicht im Rahmen 
einer Fruchtfolge Grünlandnutzung besteht. 

3.	 „Offener Ackerboden“ ist gepflügter Ackerboden ohne Ein
saat einer nachfolgenden Zwischen- oder Hauptfrucht, so
weit dies fruchtfolge- oder witterungsbedingt nicht ausge
schlossen ist. 

Erste Verordnung zur Änderung der 
Baugesetzbuchzuständigkeitsverordnung 

Vom 2. August 2001 

Auf Grund des § 203 Abs. 3 des Baugesetzbuches in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 
1998 I S. 137) und des § 5 Abs. 2 und 3 des Landesorganisa
tionsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Sep
tember 1994 (GVBl. I S. 406) verordnet die Landesregierung: 

„§ 1 

(1) Höhere Verwaltungsbehörde nach dem Baugesetzbuch sind 
für die kreisfreien Städte das für das Bauwesen zuständige Mi
nisterium und im Übrigen die Landkreise, soweit in den Sätzen 2 
und 3 nichts anderes bestimmt ist. Höhere Verwaltungsbehörde 
nach § 104 des Baugesetzbuches ist das Ministerium des Innern. 
Genehmigungsbehörde nach § 165 Abs. 7 des Baugesetzbuches 
ist das für das Bauwesen zuständige Ministerium.     

(2) Die Landkreise erfüllen die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 1 
als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Sie unterliegen 
der Sonderaufsicht des für das Bauwesen zuständigen Ministe
riums nach § 67 Abs. 2 der Landkreisordnung in Verbindung mit 
§ 132 Abs. 2 der Gemeindeordnung.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 2. August 2001 

Die Landesregierung 
des Landes Brandenburg 

Der Ministerpräsident 

Manfred Stolpe 

Der Minister für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr 

Hartmut Meyer 

Der Minister des Innern 

Jörg Schönbohm 

Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet 

„Elsteraue“ 

Vom 7. August  2001 

Auf Grund des § 22 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208) verordnet der Minister für  Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung: 

Artikel 1	 Artikel 1 

§ 1 der Baugesetzbuchzuständigkeitsverordnung vom 15. Ok- Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Elsteraue“ 
tober 1997 (GVBl. II S. 821) wird wie folgt gefasst: vom 29. April 1996 (GVBl. II S. 382) wird wie folgt geändert: 
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1.	 § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert: nung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Verkündung gel
tend gemacht werden.


In Satz 1 wird die Angabe „rund 6 012 Hektar“ durch die

Angabe „rund 6 011 Hektar“  ersetzt. 


Artikel 3 
2.	 Die Flächen, die in den Anlagen zu dieser Verordnung (to

pografische Karte im Maßstab 1 : 5 000, Flurkarte 1 : 1 000) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
doppelt schraffiert dargestellt sind, werden aus dem 
Geltungsbereich des Landschaftsschutzgebietes ausgeglie
dert. Maßgebend für den neuen Grenzverlauf ist der innere 
Rand der in den Flurkarten eingetragenen Linie. Die Karten Potsdam, den 7. August 2001 
sind Bestandteil dieser Verordnung. 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Artikel 2 Umweltschutz und Raumordnung 

Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften des Bran- In Vertretung 
denburgischen Naturschutzgesetzes kann gegen diese Verord- Friedhelm Schmitz-Jersch 
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Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über das Landschaftsschutzgebiet 

„Norduckermärkische Seenlandschaft“ 

Vom 7. August 2001 

Auf Grund des § 22 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208) verordnet der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung: 

Artikel 1 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Norducker
märkische Seenlandschaft“ vom 12. Dezember 1996  (GVBl. 
1997 II S. 36), geändert durch die Verordnung vom 18. Juli 2000 
(GVBl. II S. 248), wird wie folgt geändert: 

1.	 In Satz 1 wird die Angabe „rund 63 997 Hektar“ durch die 
Angabe „rund 63 996 Hektar“ ersetzt. 

2.	 Die Flächen, die in den Anlagen zu dieser Verordnung (topo
grafische Karte im Maßstab 1 : 25 000, eine Flurkarte im 
Maßstab 1 : 4 000 und zwei Flurkarten im Maßstab 1 : 2 000) 
schraffiert dargestellt sind, werden aus dem Geltungsbe
reich des Landschaftsschutzgebietes ausgegliedert. Maßge

bend für den neuen Grenzverlauf ist der innere Rand der in 
den Flurkarten eingetragenen Linie. Die Karten sind Be
standteil dieser Verordnung. 

Artikel 2 

Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes kann gegen diese Verord
nung nur innerhalb von zwei Jahren geltend gemacht werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 7. August 2001 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

In Vertretung 
Friedhelm Schmitz-Jersch 
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Bekanntmachung von Sitz und Bezirk 
des Landesbauamtes Bernau 

Vom 14. August 2001 

Auf Grund des § 8 Abs. 3 des Landesorganisationsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. September 1994 
(GVBl. I S. 406) gebe ich folgende Änderung des Sitzes des bis
herigen Landesbauamtes Strausberg bekannt: 

Die Landesregierung hat am 31. Juli 2001 die Verlegung des Sit
zes des Landesbauamtes Strausberg nach Bernau und die Um
benennung dieses Landesbauamtes in „Landesbauamt Bernau“ 
wie folgt bestimmt: 

Landesbauamt Bernau	 zuständig für die Landkreise Barnim, 
Märkisch-Oderland und Uckermark. 

Potsdam, den 14. August 2001 

Der Ministerpräsident 

Manfred Stolpe 

Verordnung zur Änderung der 
Ersatzschulgenehmigungsverordnung 

Vom 15. August 2001 

Auf Grund der §§ 121 Abs. 10 und 123 Abs. 4 des Brandenbur
gischen Schulgesetzes vom 12. April 1996 (GVBl. I S. 102), zu
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Juni 2001 
(GVBl. I S. 62), verordnet der Minister für Bildung, Jugend und 
Sport: 

Artikel 1 
Änderung der Ersatzschulgenehmigungsverordnung 

Die Ersatzschulgenehmigungsverordnung vom 30. Juni 1997 
(GVBl. II S. 608) wird wie folgt geändert: 

1. Die Bezeichnung der Verordnung wird wie folgt gefasst: 

„Verordnung über 
die Genehmigung und Anerkennung von Ersatzschulen 

(ESGAV)“. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

In Absatz 4 Nr. 6 werden die Wörter „sowie die amtsärzt
lichen Gesundheitszeugnisse und die Zeugnisse gemäß § 47 
Bundesseuchengesetz“ gestrichen. 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird aufgehoben. 

b) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden die Absätze 3 bis 5. 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Die in einer Ersatzschule beabsichtigte Einrichtung 
weiterer Bildungsgänge innerhalb einer genehmigten 
Schulform gemäß § 16 des Brandenburgischen Schul
gesetzes ist vom Schulträger spätestens vier Monate vor 
dem betreffenden Schuljahresbeginn bei dem für die 
Schulaufsicht gemäß § 131 Abs. 5 des Brandenburgi
schen Schulgesetzes zuständigen staatlichen Schulamt 
anzuzeigen. Der Anzeige sind alle Unterlagen, die die 
Umsetzung der Ziele des Bildungsganges und die mate-
riell-technischen Voraussetzungen beschreiben, beizu
fügen. Das staatliche Schulamt prüft die weitere Einhal
tung der Bestimmungen gemäß § 121 Abs. 2 Nr. 1 und 
Abs. 10 des Brandenburgischen Schulgesetzes.“ 

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 4 bis 6. 

5. § 5 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 5 
Anerkennung der Ersatzschule 

(1) Die Verleihung der Eigenschaft einer anerkannten Er
satzschule ist vom Schulträger bei dem für Schule zuständi
gen Ministerium schriftlich zu beantragen. Dem Antrag sind 
Angaben und Unterlagen zum Nachweis sowie zur weiteren 
Gewährleistung der dauerhaften Erfüllung der Genehmi
gungsvoraussetzungen für die Ersatzschule gemäß § 121 
Abs. 2 bis 6 des Brandenburgischen Schulgesetzes beizufü
gen. Der vollständige Antrag ist spätestens vier Monate vor 
dem gewünschten Zeitpunkt für die Anerkennung einzurei
chen. 

(2) Über die Verleihung der Eigenschaft einer anerkannten 
Ersatzschule ergeht ein Bescheid. Im Anerkennungsbe
scheid ist die Schulform und gegebenenfalls die Schulstufe 
auszuweisen, auf die sich die Anerkennung bezieht. Bei be
ruflichen Schulen kann die Anerkennung zunächst allein für 
die Berufe eines Bildungsganges in der Berufsfachschule 
oder für eine Fachrichtung in der Fachoberschule oder für 
einen Schultyp in der Fachschule erteilt werden. 

(3) Die Einrichtung weiterer Bildungsgänge innerhalb der 
anerkannten Schulform bedarf keiner erneuten Anerken
nung, wenn zwischenzeitlich keine schwerwiegenden Bean
standungen aufgetreten sind.“ 
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